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= Erklärung

Erklärung Griechenlands und Italiens

In Bezug auf die Einführung dringender autonomer Handelsmaßnahmen für die Tunesische 

Republik tragen Griechenland und Italien den umfassenderen politischen und sozioökonomischen 

Aspekten der Unterstützung der EU für Tunesien gebührend Rechnung.

Allerdings äußern Griechenland und Italien ernsthafte Bedenken in Bezug auf den Mangel an 

notwendigen Konsultationen, die zu einem früheren Zeitpunkt hätten stattfinden müssen, sowie die 

Dauer der Maßnahmen, die Aufhebung der reibungslosen monatlichen Zuweisung der 

obengenannten Einfuhren und das Fehlen einer Ex-ante-Folgenabschätzung für den europäischen 

Olivenölsektor.
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Darüber hinaus ist zu betonen, dass der Agrarsektor einen Grundpfeiler der Wirtschaft 

Griechenlands und Italiens darstellt. Daher sollten die Zugeständnisse der EU an ihre 

Handelspartner vom Grundsatz der Ausgewogenheit und Verhältnismäßigkeit zwischen den 

verschiedenen Sektoren der EU-Wirtschaft bestimmt sein.

Dieses Zugeständnis sollte keinen Präzedenzfall für die Zukunft darstellen.
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